
m Örtliche Organe d. Staatsmacht

§27
(1) Abgeordnete können aus wichtigen Gründen ihr

M andaT me der legen. “ '  ~~
(2) Über die Anerkennung der Niederlegung des Man

dats entscheidet die Volksvertretung.

D r i t t e r  T e i l

Die örtlichen Räte

A b s c h n i t t  I

Rechtliche Stellung und Bildung der örtlichen Räte 

§28
(1) Die Räte sind die vollziehenden und verfügenden 

Organe der Volksvertretungen. Sie sind der Volksvertre
tung für ihre gesamte Tätigkeit verantwortlich und rechen
schaftspflichtig. Sie sind dem Ministerrat und den höheren 
Räten unterstellt und rechenschaftspflichtig.

(2) Die Räte sind Kollegialorgane.
(3) Der Vorsitzende und die Mitglieder der Räte tragen 

gegenüber der Volksvertretung die persönliche Verantwor
tung für die Arbeit des Rates.

(4) Der Vorsitzende und die Mitglieder der Räte tragen
gegenüber cfei^ erantwortung für die
ihnen übertragenen AufgabëhgëhîHer ~~~

(5) Die Räte werden im Rechtsverkehr durch den Vor
sitzenden oder durch das von diesem beauftragte Mitglied 
des Rates vertreten.


